
ger Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär. Dann machen wir weiter mit der
Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Sieges-
mund von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
in der Drucksache 5/6584.

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Weitere Fragen zur Versetzung von Peter Zimmer-
mann in den einstweiligen Ruhestand

In der Kleinen Anfrage 3275 wird nach den „Rechtli-
chen Voraussetzungen zur Versetzung von politi-
schen Beamten in den einstweiligen Ruhestand
und strafrechtlichen Konsequenzen“ gefragt. Aus
den Äußerungen der Ministerpräsidentin Lieber-
knecht, unter anderem während der Regierungsme-
dienkonferenz am 20. August 2013, ergeben sich
nun weitere Fragen bzw. wird die Konkretisierung
von Fragen notwendig. Die Landesregierung hat
auf meine Kleine Anfrage 3275 inzwischen geant-
wortet in Drucksache 5/6579; auch daraus ergeben
sich für mich weitere Nachfragen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Haben die Landesregierung, einzelne Kabinetts-
mitglieder oder die Ministerpräsidentin Bedenken
bezüglich der Fortzahlung des Gehalts von Peter
Zimmermann bis zum Antritt seines neues Beschäf-
tigungsverhältnisses bzw. seiner anderen Versor-
gungsansprüche gehabt und wann wurden diese
gegebenenfalls geäußert und diskutiert?

2. Wann und wie (mündlich oder schriftlich) haben
die Ministerpräsidentin und/oder andere Kabinetts-
mitglieder von dem anstehenden Beschäftigungs-
verhältnis Peter Zimmermanns bei der Unister
GmbH oder einem anderen Unternehmen erfah-
ren?

3. Welche Gründe haben vorgelegen, das Beschäf-
tigungsverhältnis mit Peter Zimmermann erst mit
der öffentlichen Ankündigung am 18. Juni 2013
bzw. mit der Überreichung der Entlassungsurkunde
Ende Juni 2013 und nicht bereits zum Ende des
Jahres 2012 bzw. Anfang 2013 zu beenden?

4. Welche Zahlungen des Landes wurden über den
30. Juni 2013 hinaus an Peter Zimmermann geleis-
tet und wurden diese durch Peter Zimmermann auf-
grund des Ersuchens um Entlassung vom 30. Juli
2013 zurückerstattet?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet die Ministerprä-
sidentin Frau Lieberknecht.

Lieberknecht, Ministerpräsidentin:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die
Mündliche Anfrage 5/6584 der Abgeordneten Frau
Siegesmund beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1: Wie Sie aus der Antwort der Landesre-
gierung auf die von Ihnen genannte Kleine Anfrage
wissen, habe ich die Mitglieder des Kabinetts am
18. Juni 2013 über das Ausscheiden des Regie-
rungssprechers zum Ende des Monats unterrichtet.
Am 25. Juni 2013 hat das Kabinett das Ausschei-
den des bisherigen Regierungssprechers erörtert
und beschlossen, noch in derselben Woche ein
schriftliches Beschlussverfahren durchzuführen mit
dem Ziel, das Ausscheiden von Staatssekretär Zim-
mermann auf jeden Fall zum 30. Juni 2013 sicher-
zustellen. Dem Kabinett ging es dabei insbesonde-
re darum, die Beendigung des Dienstes schnellst-
möglich zu erreichen. Die Ansprüche für die Zeit
zwischen dem 1. Juli und dem 31. August, also für
den von Ihnen genannten Zeitraum bis zum Antritt
seines neuen Beschäftigungsverhältnisses, erge-
ben sich dabei ebenso wie alle anderen, also da-
nach folgenden Versorgungsansprüche unmittelbar
aus den gesetzlichen Regelungen für einen in den
einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten. Eine
Erörterung im Kabinett im Zusammenhang mit der
Entscheidung über die Versetzung in den einstweili-
gen Ruhestand wäre dann sinnvoll gewesen, wenn
die Landesregierung verschiedene Handlungsoptio-
nen gehabt hätte. Diese bestanden allerdings man-
gels eines Antrags auf Entlassung vonseiten des
Herrn Staatssekretärs Zimmermann zum damaligen
Zeitpunkt allenfalls darin, Herrn Zimmermann nicht
in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, son-
dern ihn im Amt über den 30. Juni 2013 hinaus zu
belassen. Das aber wollten die Mitglieder des Kabi-
netts auf jeden Fall vermeiden. Dass die gesetzli-
chen Versorgungsregelungen im Blick auf die An-
rechnungsbestimmungen nicht befriedigend sind
und von daher inzwischen auch öffentlich formulier-
ter Änderungsbedarf besteht, hat das Kabinett aller-
dings beschäftigt. In der Kabinettsitzung am 9. Juli
2013 habe ich selbst diesen Umstand thematisiert.
Der Finanzminister wurde in diesem Zusammen-
hang gebeten, einen Vorschlag für eine angemes-
sene Änderung der bestehenden Regelungen zu
erarbeiten.

Zu Frage 2: Am 18. Juni dieses Jahres habe ich
das Kabinett mündlich darüber unterrichtet, dass
Herr Staatssekretär Zimmermann eine Tätigkeit in
der privaten Wirtschaft bei der Firma Unister GmbH
aufnehmen wird. Dieser Information vorausgegan-
gen waren Gespräche meinerseits mit Herrn Zim-
mermann, in denen ich ihm gegenüber personelle
und organisatorische Änderungsabsichten bezüg-
lich seiner Person und innerhalb der Thüringer
Staatskanzlei seit Ende des Jahres 2012 für das
Jahr 2013 mitgeteilt hatte.
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Herr Zimmermann berichtete mir gegenüber in der
darauf folgenden Zeit aufgrund der von mir geäu-
ßerten Veränderungsabsicht bezüglich seiner Per-
son mehrfach, mit Unternehmen aus der freien
Wirtschaft mit dem Ziel einer alternativen Beschäfti-
gung im Gespräch zu sein. Diese Informationen
verdichteten sich dann in der zweiten Hälfte des
Monates Mai. Zu Beginn der China-Reise informier-
te mich Herr Zimmermann am 25. Mai 2013 münd-
lich darüber, dass er nunmehr die gesuchte Be-
schäftigung zum 1. September 2013 bei der Fir-
ma Unister gefunden habe und ein entsprechender
Vertrag von ihm unterschrieben worden sei.

Zu Frage 3: In meinen Gesprächen mit Herrn Zim-
mermann Ende des Jahres 2012, genau am
20. Dezember 2012, und zu Beginn des Jahres
2013, am 7. Januar dieses Jahres, ging es um Ent-
scheidungen meinerseits, im Laufe des Jahres
2013 sowohl personelle als auch organisatorische
Veränderungen, das Amt von Herrn Zimmermann
als auch die Thüringer Staatskanzlei insgesamt be-
treffend, vornehmen zu wollen. Der Vorlauf von ei-
nigen Monaten im Rahmen interner personeller und
organisatorischer Planungen ist nichts ungewöhnli-
ches, sondern im Gegenteil.

So wird im Umgang mit Führungspersonal in öffent-
lich-rechtlichen sowie privat-rechtlichen Gesell-
schaften Institutionen und Behörden regelmäßig die
Praxis gepflegt, unter Umständen bis zu einem Jahr
und länger im Vorlauf über anstehende Vertrags-
auflösungen oder -verlängerungen zu sprechen und
zu entscheiden. Es ging nicht um einen akuten
Handlungsbedarf, sondern um einen perspektivi-
schen, der allerdings noch vor, spätestens jedoch
nach der Sommerpause vollzogen werden sollte.

Zu Frage 4: [vergleiche dazu das Korrekturschrei-
ben der Ministerpräsidentin an die Landtagspräsi-
dentinvom19.September2013 inderAnlage2zu
diesem Protokoll] Für denMonat Juli 2013 erhielt
Herr Zimmermann Übergangsgeld entsprechend
§ 21 Abs. 6 Thüringer Beamtenversorgungsgesetz,
also 71,75 Prozent seiner Dienstbezüge, die er als
Staatssekretär erhalten hat. Mangels eigener An-
tragstellung auf Entlassung aus dem Amt als
Staatssekretär hätte die Zahlung eines Übergangs-
geldes nur dadurch vermieden werden können, in-
dem Herr Zimmermann mit Ablauf des 30. Juni
2013 nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzt
worden wäre, sondern weiter im Amt des Staatsse-
kretärs verblieben wäre. Das allerdings hätte die
Fortzahlung der Bezüge zu 100 Prozent für den
Monat Juli bedeutet. Am 30. Juli 2013 bat Herr Zim-
mermann um Reaktivierung in den aktiven Dienst
eines Staatssekretärs als Voraussetzung dafür,
nunmehr um seine Entlassung aus dem Amt des
Staatssekretärs auf eigenen Wunsch hin zu bitten.

In einer Telefonschaltkonferenz des Kabinetts am
31. Juli 2013 wurde ein Umlaufverfahren beschlos-

sen, um die dazu notwendigen Beschlussfassun-
gen des Kabinetts einzuholen. Mit Überreichung
der Entlassungsverfügung zum sofortigen Vollzug
wurde Herr Zimmermann aus dem Beamtenverhält-
nis mit Datum vom 3. August 2013 auf eigenen
Wunsch hin entlassen. Das bedeutet, mit Ablauf
des 3. August 2013 sind jegliche Ansprüche auf
weitere Zahlungen aus seinem Amt als Staatsse-
kretär erloschen. Eine entsprechende Rückzah-
lungsforderung für die geleistete Überzahlung im
Zeitraum vom 4. bis 31. August 2013 ist vonseiten
der Landesfinanzdirektion an Herrn Zimmermann
ergangen.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin, für die Be-
antwortung dieser Fragen, auch für die Deutlichkeit
und die Datierungen, die ja an vielen Stellen noch
nicht klar waren. Ich möchte gern zwei Nachfragen
stellen.

Zum einen, können Sie sich bitte äußern zur Ver-
mögensbetreuungspflicht, die Sie als Ministerpräsi-
dentin gegenüber dem Freistaat eingegangen sind
und der Frage, ob Sie der Ansicht sind, dass durch
die Versetzung von Peter Zimmermann in den
einstweiligen Ruhestand zunächst dem Land Thü-
ringen ein Vermögensnachteil entstanden ist. Wie
positionieren Sie sich dazu? Das ist meine erste
Frage.

Die zweite Frage, die ich an Sie habe: Im Hinblick
auf § 48 Beamtengesetz und § 30 Beamtenstatus-
gesetz, warum haben Sie sich dafür entschieden,
Herrn Peter Zimmermann in den einstweiligen Ru-
hestand zu versetzen?

Lieberknecht, Ministerpräsidentin:

Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ist
die Handlungsoption, die man als Dienstherr hat bei
politischen Beamten, um einen politischen Beamten
aus dem Dienst zu bringen. Entlassen kann man
einen Beamten nur, wenn er selbst auf eigenen An-
trag darum bittet und diese Bitte lag nicht vor. Die
Alternative wäre, Herr Zimmermann wäre im Amt
geblieben als Staatssekretär und am Ende im Übri-
gen als Staatssekretär ohne Geschäftsbereich,
denn die Position des Regierungssprechers war mit
Kabinettsbeschluss bereits in einer anderen Kon-
stellation an Herrn Dr. Hahn vergeben. Ansonsten
handelt es sich um eine verwaltungsrechtliche Ent-
scheidung, um eine Verwaltungsentscheidung und
die finanziellen Aspekte sind dieser Verwaltungs-
entscheidung nachgeordnet. Da ich überhaupt kei-
ne andere Option hatte, als diese Verwaltungsent-
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scheidung zum damaligen Zeitpunkt so zu treffen
mangels eines Antrags von Herrn Zimmermann, zu
dem Herr Zimmermann auch keinen Anlass sah,
weil die Initiative von mir ausging in besagten Ge-
sprächen, ist die Tatsache so, wie sie ist.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Frau
Ministerpräsidentin. Wir haben es 15.02 Uhr. Damit
schließe ich die Fragestunde und wir machen wei-
ter, und das rufe ich jetzt auch auf, mit dem Tages-
ordnungspunkt 6 in den Teilen

a) Gesetz zur Änderung der
Verfassung des Freistaates
Thüringen (Gesetz zur Einglie-
derung der Staatssekretäre in
die Landesregierung)
Gesetzentwurf der Fraktion DIE
LINKE
- Drucksache 5/6591 -
ERSTE BERATUNG

b) Gesetz zur Änderung dienst-
und versorgungsrechtlicher
Vorschriften (Gesetz zur Ab-
schaffung der Funktion „politi-
scher Beamter“ in Thüringen)
Gesetzentwurf der Fraktion DIE
LINKE
- Drucksache 5/6592 -
ERSTE BERATUNG

gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 20

Abschaffung ungerechtfertig-
ter Vergünstigungen für Minis-
terinnen und Minister, Staats-
sekretärinnen und Staatsse-
kretäre sowie kommunale
Wahlbeamte
Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 5/6577 -

Wünscht die Fraktion DIE LINKE das Wort zur Be-
gründung? Das macht der Abgeordnete Ramelow.
Sie haben das Wort.

Abgeordneter Ramelow, DIE LINKE:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade
von der Ministerpräsidentin an einem Beispiel exakt
erläutert bekommen, wo die Tücken der Regel sind,
wenn ein Mensch in eine Position kommt, die zu ei-
ner Zeitverbeamtung führt, also Staatssekretär.
Frau Ministerpräsidentin hat selbst eingeräumt,
dass diese Dinge neu geregelt werden müssen. Wir
als Fraktion DIE LINKE waren der Meinung, dass -

nach dem Fall Dieter Althaus, als er ausgeschieden
ist und in die freie Wirtschaft wechselte, unabhän-
gig davon, dass er für die gleiche Firma vorher in
Verhandlungen gestanden hat als Ministerpräsident
- ein Überwechseln aus einer solchen Position in ei-
ne solche Position nicht zulässig sein darf. Wir hat-
ten eine Karenzzeit vorgeschlagen. Unabhängig
davon blieb aber die zweite Frage, nämlich dass
die vollen Bezüge, Ruhestandsbezüge des Minis-
terpräsidenten bis heute erhalten sind trotz hoher
Einkünfte in der privaten Wirtschaft. Das ist eine
Fallkonstellation. Dazu hatten wir ein Regelwerk
vorgelegt und hatten die Hoffnung, dass das Hohe
Haus diese Dinge zügig regelt. Man hat sie damals
zwei Jahre und eine Woche liegen lassen. Damit
sind die Unverfallbarkeitsansprüche scheinbar der
neuen Minister eingetreten und jetzt haben wir auf
einmal einen mehrfachen Anlass, nämlich den,
über den Frau Lieberknecht gerade geredet hat,
der, der gestern zur Aktuellen Stunde geführt hat,
und wir haben noch einen Staatssekretär, der klagt
gerade, Herr Aretz, der will 328.000 € von einer lan-
deseigenen Gesellschaft haben für Nachversor-
gungsansprüche, die er glaubt zu haben, weil er
glaubt, einen Anspruch darauf zu haben, weil er
nicht mehr Staatssekretär ist, dass ihm irgendje-
mand aus einer öffentlichen Kasse noch Geld zu
geben hat.

Dass da die Bürger sagen, das ist nicht mehr zu ak-
zeptieren, wenn man gleichzeitig Verrechnungen
bei jedem Sozialgeldempfänger vornimmt - ich ha-
be das Beispiel vom Ortsteilbürgermeister Czentar-
ra hier erzählt, der sich als Ehrenamtlicher aufstel-
len lässt und dann auf einmal 60 € Monatsauf-
wandsentschädigung verrechnet bekommt mit
Hartz IV. Aber wir kennen doch auch den Fall, wo
die Thüringer Landesregierung ihren Altersteilzeit-
beziehern offenbar im Sommer eine Überzahlung
gemacht hat. Diese Überzahlung führte dann dazu,
dass man gemerkt hat, man hat ihnen über längere
Zeit zu viel gezahlt und dann hat das Finanzminis-
terium zugeschlagen und die ganzen Gelder ein-
fach abgezogen, dass ein Teil dieser ehemaligen
Bediensteten des öffentliches Dienstes in dem Mo-
nat gar kein Geld bekommen haben. Das ist dann
hier thematisiert worden, dann hat das Finanzminis-
terium erklärt, wir sind bereit zu Einzelfallrege-
lungen und darüber ins Gespräch zu kommen, so
Dinge wie Pfändungsfreigrenzen und so etwas wa-
ren alle weg, also man war einfach der Meinung,
mit den Kleinen kann man so umgehen, und die
Frage ist, wie gehen wir mit den Großen um.

Ich war bislang der Meinung, dass der § 15 des Mi-
nistergesetzes die Dinge eindeutig regelt, wenn es
also Doppelalimentierungen gibt aus welchem
Rechtsgrund auch immer, dann müssen sie aufge-
rechnet werden. Ich war der Meinung, dass wir ein
Regelwerk schaffen könnten, dass die Staatssekre-
täre Teil des Ministergesetzes werden und auch so
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